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Maßnahmenraum  

„Bebra, Nentershausen und Wildeck“ 

Finanziert durch das Hessische Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, 
Landwirtschaft und  Verbraucherschutz 
  
vertreten durch das Regierungspräsidium Kassel 



Zwischenfruchtanbau 2018 
 

Um austragungsgefährdete Nährstoffe in pflanzlicher Biomasse zu binden und 

der Folgefrucht bereit zu stellen und damit aktiven Gewässerschutz zu betrei-

ben ist der Zwischenfruchtanbau ein unerlässliches Instrument. 
Durch die in diesem Jahr früh anstehende (Gersten-) Ernte bietet sich ein Zwi-

schenfruchtanbau mehr denn je an. Selbst vor Raps lässt sich eine Zwischen-

frucht in diesem Jahr gut etablieren! 

Auf unserer Internetseite - www.wrrl-bebra.de - finden Sie Beispiele für Zwi-
schenfruchtmischungen in unterschiedlichen Fruchtfolgen. Oder nehmen Sie 
direkt Kontakt zu uns auf, wir unterstützen Sie gerne!  
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Bei Interesse können Sie mich unter  

folgenden Rufnummern erreichen: 

0551 – 54 885-25   0173 – 61 06 739 

Georg Dreischulte 


